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3. ersucht den Generalsekretär, die lugend- und Sport- 2. ersucht den Genera1sekretllr tnfIJerdem, der General-
miuister oder die entsprechenden Amtstriiger der MitgJiedstaa- versammlung auf ihrer fiInfligsten Thgung einen umfassenden 
ten der Vereinten Nationen einzuladen und zu ermutigen, sich Bericht darlIber vorzulegen; 
an der Behandlung eines Punktes mit dem TItel ·Schaffung 

. einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und 3. beschließt, den Punkt "UnterstlJtzung der BemOhungen 
des olympischen Ideals" zu beteiligen, welche die Versamm- ~ ~::r~~U:: :C~:~yu:m ne: 
lung auf ihrer fllnfzigsteu Thgung, kurz vor dem hundertsten 
Inhrestag der Wiederbelebung der Olympischen Spiele im Vereinten Nationen" in die vorlliufige 'l1Igesordnung Ihrer 
lahre 1896 in Athen vornehmen wird, und ersucht den fllnfzigsteu Tagung aufzunehmen. 
Generalsekretär außerdem, den Präsidenten des Internationalen 
Olympischen Komitees zur Thilnahme einzuladen; 

4. forden die Mitgliedstnnten auf, bei der fllnfzigsteu 
Versammiungstagung zu bekräftigen, daß sie die olympische 
Waffenruhe achten werden, die wiihrend der nächsten, 1996 in 
Atlanta (Vereinigten Stauten von Amerika) anbernumten 
Olympischen Sommerspiele eingehalten werden wird; 

5. bittet den Präsidenten des lnJernationalen Olympi
schen Komitees, die olympische Bewegung zur Unterstützung 
der bevorstehenden Begehung des fllnfzigsten lahrestags der 
Vereinten Nationen und des lahres der Thleraoz im lahre 1995 
zu mobilisieren; 

6. beschlh:ßt, den Punkt • Autbau einer friedlichen und 
besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen 
Ideals· in die vorläufige 'l1Igesordnung ihrer fllnfzigsteu 
Tagung aufzunehmen. 

49130. 

79. Pknmsitvmg 
7. Dezember 1994 

Unterstötmng der Bemilhnngen der Reglernngen 
nm die FIIrdernng nnd K"ßS!ludlerung neuer oder 
wiederhergestellter Demokratien durch das System 
der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

mit Befriedigung feststellend, daß die zweite Internationale 
Konferenz neuer oder wiederhergestellter Demokratien vom 
4. bis 6.1uli 1994 in Managua nbgehalten wurde, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Erkllirung"14 und des 
Aktionsplans'" von Managua, die von der Konferenz ver
nbschiedet wurden, 

insbesondere feststellend, daß die Konferenz in dem 
Aktionsplau beschlossen hat, den Genera1sekretllr der Ver
einten Nationen zu ersuchen, im Einklang mit den gebräuchli
chen Verfahren auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung eine Untersuchung der Frage vor
zunebmen, auf welche Weise des System der Vereinten 
Nationen die BernOhungen der Regierungen um die Förderuug 
und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokra
tien unterstlltzen könnte, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen zu untersuchen, mit welchen Mitteln und 
Mechanismen des System der Vereinten Nationen die Bemü· 
hungen der Regierungen um die Förderung und Konsolidie
rung neuer oder wiedethergeste11ter Demokratien unterstlltzen 
könnte; 

... Al49nt3. Anhang I. 
'" Ebd. Anhang D. 

49/62. PaIlIsIInafrage 

A 

80. Plenorsilvmg 
7. Dezember 1994 

AUSSCHUSS FOR DIB AUsOBUNG DER UNVERÄUSSBRLJCIIBN 
RilcH1:E DES PALÄSTlNBNSJSCHEN VOLKES 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (11) vom 29. No
vember 1947, 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) 
vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376 (XXX) vom 
10. November 1975, 31120 vom 24. November 1976, 32/40 A 
vom 2. Dezember 1977, 33fl8 A und B vom 7. Dezember 
1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom 
12. Dezember 1979, ES-712 vom 29.1uli 1980, 35/169 A und 
C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C vom 10. De
zember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 
10.l.lemmber 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983,39/49 
A vom 11. Dezember 1984, 40196 A vom 12. Dezember 1985, 
41143 A vom 2. Dezember 1986,42/66 A vom 2. Dezember 
1987, 431175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 
6. Dezember 1989, 45/67 A vom 6. Dezember 1990,46/74 A 
vom 11. Dezember 1991,47164 A vom 11. Pezember 1992 
und 481158 A vom 20. Dezember 1993, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
~ der unverllnßerlichen Rechte des pallistlnensischen 
Volkes' , 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklllrung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung samt AnhlIngen und Binvernebmlichem Protokoll 
durch die Regierung des stantes Israels und die PalIistinensi
sche Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washlngton43 sowie übet die darauffolgenden DurchfOhrungs
nbkommen, namentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo 1JJIter.. 
zeichnete Abkommen übet den Gaza-Streifen und das Gebiet 
von lericho44

, 

erneut erklilrend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die PaIlIstinafrage so lange eine ständige Verantwortung 
tragen, bis diese Frage unter Binbeziebung nller ihrer Aspekte 
und entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts zufrieden
stellend gelöst ist, 

1. dankt dem Ausschoß für die Ausübung der unyer.. 
äußerlichen Rechte des pa1lIstinensischen Volkes für seine 
BemOhungen bei der Durchfilhrung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgnben; 

2. ist der Artfassung, daß der Ausschoß auch ldI:nftig 
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen 

,,, OjfIzJ8lks ProJoIr.oIl der Cle1u!raIv""""""",, N~ 
Tagung. Beilage 35 (Al49J3S). 
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. BemDbnngen mn die Fl!rderung der wirksamen Umsetnmg der 
ClnmdsatzerkIlIg Dber Regelungen belieffend eine vorläufi
ge Selbstregierung und die Mobilisierung internationaler 
Unterstlltzung und Hi1fe flIr das palIistinensische Volk wäh
rend der Übefgangszeit leisten kann; 

3. schUeßt sich den Empfehlungen des Ausschusses in 
Abschnitt vn seines Berichts an: 

4. ersucht den Ausschuß. di,e Situation im Zusammen
hang mit der PaIlIstinafrage weiter zu verfolgen und je nach 
Bedarf der Generalversammlung beziehungsweise dem Sicher
heitsrat Bericht zu erstatten und Vorschlilge zu unterbreiten; 

5. ennlichtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun. 
mn die Ausiibung der unveräußerlichen Rechte des paIlIsti
nensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits
programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er unter 
Umständen flIr angebracht und im Lichte der Entwicklungen 
flIr notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die Notwen
digkeit der Mobilisierung von Unterstiltzung und Hi1fe fIIr das 
palIistinensische Volk zu legen und der Generalversamm1ung 
auf ihrer fOnfzigsten 'Thgung und danach darilber Bericht zu 
erstatten: 

6. ersucht den Ausschuß aqperdem, auch weiterhin mit 
. den nichtstaatUchen Organisationen l'usammenznarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten. die Weltllffentlicbkeit besser mit 
den Fakten im ZUS8JJJmenhang mit der PaIlIstinafrage vertraut 
zu machen und sich fIIr UnterstlItzung und Hilfe zur Deckung 
der BedIIrfnisse des pall!stinensisc Volkes einzusetzen, und 
ersucht ihn. die erforderlichen Schritte zu unternehmen. mn 
weitere nichtstaatIiche Organisationen in seine Arbeit ein
zubinden: 

7. ersucht die Schlichtungskommission der Vereinten 
Nationen flIr PaIlIstina nach Resolution 194 (Ill) sowie andere 
mit der Pallistinafrage befaßte Organe der Vereinten Nationen, 
mit dem Ausschuß auch weiterhin voll ZlJS8JJJmenzuarbeiten 
und ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einach1ilgigen 
Informationen und UnterIagen zur Verfllgung zu stellen: 

8. ersucht den Generalsek:retllr. den Bericht des Aus
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
zuzu1eiten, und bittet diese nachdr!lcklich, gegebenenfalls die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen: 

9. ersucht den Generalsekretär aqßerdem, dem Ausschuß 
auch weiterhin alle erforderlichen Hi1fen zur Durchfllhrung 
seiner Aufgaben zur Verfllgung zu stellen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

B 

SilKRBTARIATS-Alm!ILUNG FÜR DIE RIlCHTB OHR 
PALÄSTlNBNSBR 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
~ der unveräußer1ichan Rechte des palIistinensischen 
Volkes' • 

Insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt V.B 
dieses Berichts enthaltenen einschlllgigen Infonnationen. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/40 B vom 2. De
zember 1977. 33/28 C vom 7. Dezember 1978.34165 D vom 
12. Dezember 1979. 35/169 D vom 15. Dezember 1980. 
36/120 B vom 10. Dezember 1981. 37/86 B vom 10. De
zember 1982, 38158 B vom 13. Dezember 1983. 39/49 B vom 
11. Dezember 1984.40/96 B vom 12. Dezember 1985.41/43 
B vom 2. Dezember 1986, 42/66 B vom 2. DezembeJ: 1987. 
43/175 B vom 15. Dezember 1988.44141 B vom 6. Dezember 
1989. 45/67 B vom 6. Dezember 1990. 46/74 B vom 
11. Dezember 1991. 47/64 B vom 11. Dezember 1992 und 
481158 B vom 20. Dezember 1993. 

1. nimmt mit Genugtuung R'emItnIs von den Maßnabmen. 
die der Generalsek:retllr gemllß ihrer Resolution 481158 B 
ergriffen hat; 

2. vertrl# die Mtfassung. daß die Sekretarlats-Abteilung 
flIr die Rechte der PaUIstinenser durch die Veranstaltung von 
Seminaren und Treffen der nichtstaatlichen Organisationen 
sowie durch ihre Forschungs- und Überwachungstlitigkeiten. 
die Etstellung von Studien und Veröffentlichungen und die 
Sammlung und Verbreitung von Informationen in gedruckter 
und elektronischer Form über alle Fragen im Zusammenhang 
mit der PaIlIstinafrage nach wie vor einen nützlichen und 
positiven Beitrag leistet; 

3. ersucht den Generalsekretär. der Abteilung die Res
sourcen zur Verfllgung zu stellen, die sie benötigt, mn lns
besondere das Infonnationssystem der Vereinten Nationen 
über die PaIlIstinafrage'07 weiter auszubanen, und sicher
zustellen, daß sie im Benehmen mit dem Ausschuß flIr die 
AusDbung der unveräußerlichen Rechte des palilstinensischen 
Vo1kes und unter Anleitung dieses Ausschusses die in Ziffer 1 
der Resolution 32/40 B. in Ziffer 2 b) der Resolution 34165 D. 
Ziffer 3 der Resolution 36/120 B. Ziffer 3 der Resolution 
38158 B. in Ziffer 3 der Resolution 40196 B. in Ziffer 2 der 
Resolution 42/66 B. in Ziffer 2 der Resolution 44/41 B. in 
Ziffer 2 der Resolution 46/74 B und in Ziffer 2 der Resolution 
481158 B im einzelnen angetllbrten Aufgaben auch weiterhin 
wahrnimmt; 

4. ersucht den Generalsekretli aqßerdem, sicherzu
stellen, daß die Hauptabtellung Presse und Information und 
andere Stellen des Sekretariats auch weiterhin mit der Ab
teilung zusammenarbeite indem sie sie in die Lage versetzen, 
ihre Aufgaben waIu:zuneIunen, und indem sie angel I essen Dber 
die verschiedenen Aspekte der PallIstinafrage berichten; 

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem 
Ausschuß und der Ahteilung bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben znsammenzuarbeiten; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
der Mitglied!!laaten zur alljäbrlichen Begehung des Inter
nationalen 'll1ges der Solidarität mit dem palästinensischen 
Volk um 29. November und ersucht sie, die Begehung dieses 
Tages auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum be
kannt zu machen. und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der 
Begehung des Tages der Solidarität in 7nS8JJJmenarbeit mit der 
Ständigen Beobachtervertretung Ptilistinas bei den Vereinten 
Nationen auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung über die 
Rechte der Palästinenser zu veranstalten. 

107 Ebd.. ZIffer 67. 

88. Plenarsitvmg 
14. Dezember 1994 
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c 
SBKRBTAROO'S-HAlJPI'ABTl!lUJNG PRI!ssB 

UND INFoRMMION 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des pall1stineruJiscbe 
Volkes""'. 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt VI 
dieses Berichts enthaltenen Informationen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/158 C vom 20. De
zember 1993. 

Uberzeugt. daß die weltweite Verbreitung genauer und 
auafilhrlicher lnformationen und die Rolle der nir.htstaatUchen 
Organisationen und Institutionen nach wie vor von entschei
dender Bedeutung fIIr eine bessere Kenntnis und stärkere 

. Unterstlltzung der unveräußerlichen Rechte des pall!stjnensi
sehen Volkes sind, 

In Kenntnis der von der Regierung des Staates Israel und 
der PaIlistinensischen Befreiungsorganisation am 13. Sep
tember 1993 in Washington unterzeichneten Grundsatz
erklärung Ober Regelungen betreffend eine vorlilufige SeIhst
regierung" und der darauffolgenden Durchfilbrungsabkom
men, namentlicb des am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten 
Abkommens aber den Gaza-Streifen und das Gebiet von 
Jericho44

• sowie ihrer positiven Implikationen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Malbudunen. 
welche die Sekretariats-HauptabteiIung Pralse und Information 
in Befolgung der Resolution 48/158 C elgIiffen hat; 

2. vertritt die Ar4fassung, daß das besondere Informa
tionsprogramm der Hauptabteilung Pralse und Information 
aber die PaIlistinnfrage mit dazu beitrligt, die Frage und die 
Situation im Nahen Osten im allgemeinen, namentlicb auch die 
Fortschritte im Friedensprozeß, stiirker in das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit zu rOcken und auch kUnftig wirksamer zu einem 
Klima beizutragen, das dem Dialog und der Unterstlltzung des 
Friedensprozesses tilrderlich ist; 

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit dem Ausschuß fIIr die AustIbung der 
unverlIußerlichen Rechte des pa\listinensisehen Volkes und mit 
der aufgrund von Bntwick1ungen, die sich auf die PalUstinafra
ge auswirken, unter Umständen gebotenen F1exibilitiit ihr 
besonderes lnformationsprogramm aber die PaIlistinnfrage im 
Zweijnbreszeiliaum 1994-1995 mit spezieller Ausrichtung auf 
die öffentliche Meinung in Buropn und Nordamerika fort
zusetzen und vor allem 

a) Informationen Ober alle die PaIlistinnfrage betref
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu ver
breiten, einschlleßlich der Berichte Ober die von den zustlln
digen Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit; 

b) auch weiterhin Publikationen Ober die verschiedenen 
Aspekte der Pallistinafrage auf aUen Gebieten herauszugeben 
und auf den neuesten Stnnd zu bringen, insbesondere auch 
Informationen Ober die jQngsten diesbezOgllchen Entwick
lungen, insbesondere die Fortschritte im Friedensprozeß; 

c) ihr audiovisueUes Material Ober die Pallistinafrage, 
namentlich auch die Produktion von solchem Material, zu 
erweitern; 

d) fIIr Journalisten Erkundnngsreisen in die Region, 
insbesondere auch in die besetzten Gebiete, zu veranstalten 
und zu tilrdern; 

e) internationale, regionale und nationale 1ournalisten
treffen zu veranstalten; 

fl in 711l!mnmenarbeit mit den SondermgImisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere der Organisa
tion der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, W'iBSCIIschaft und 
Kultur, dem pal!!stinensisehen Volk Hi1fe bei der Entwicklung 
der Medien zu gewIIbren. 

D 

88.PIenarsiIvmg 
14. Dezember 1994 

FRnmUCIIB REom.oNG DER PALÄSTlNAPRAClII 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einsch1llgigen Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf die einschlJigigen Resolutionen des 
SicherheitsraIs, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, 

nach Behandlung des Berichts vom 3. November 1994, den 
der 0eneraIsekretlI gemli8 dem Ersuchen in ihrer Resolution 
48/158 D vom 20. Dezember 1993 vorgelegt hat""', 

Uberzeugt, daß die HerbeifOhrung einer endgIlltigen 
friedlichen Regelung der PaIlIstinafrage die der Kanpunkt des 
arabisch-israelischen Konflikts ist, eine zwingende Vorausset
zung fIIr die HerbeifiIbrung eines umrnssendeu und dauerhef
ten Friedens im Nahen Osten ist, 

Steh dessen bewqfJt, daß der Grundsatz der Gleichberechti
gung und der Selbstbestimnnmg der Völker zu den Zielen und 
Grundsll1zen der Charta der Vereinten Nationen gehört, 

In Bekrliftlgung des Grundsatms der Unzu1lfssigkeit des 
kriegerischen Gebietserwerbs, 

sowie In Bekriiftigung der Unrechtmllßigkeit der israe
Hschen Siedlungen in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der 
israelischen Maßnahmen zur Verilnderung des Stntns von 
1erusalem, 

in abel'1lll1llger Bekr4ftigung des Rechts aI1er Stauten der 
Region, in Frieden innediaJb sicherer, international anerkann
ter Grenzen ZU leben, 

in Kenntnis der gegenseitigen Anerkennung der Regierung 
des Staates Israel und der Palllstinensiseben Befreiungs
organisatilJil als VetlieteIin des palistinensischen Volkes und 
der am 13. September 1993 in Washington durch die beiden 
Parteien vorgenommenen Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung Ober Regelungen belieft'end eine vorlilufige SeIhst
regierung" sowie der darauffolgenden Durchfllbnmgsabkom
men, nmnentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo UJlteilAir.bneten 
Abkommens Ober den Gaza-Streifen und das Gebiet von 
1ericho44, 

eitreut aber den Abzug der israelischen Armee aus dem 
Gaza-Streifen und dem Gebiet von 1ericho im Einklang mit 
den von den Parteien geschlossenen Abkommen und die 

llII A/49J636.S119941124O; _ 0jJIt:üzl Records qflM &auity eo-u. 
Forty-ninth Year, Supplenumt for 0ct0Intr. Nuvember tWl December III!I4, 
..... Jrnmnt S/199411240. 



n. ResnJutJouen oImeLwelsuugan einen HSii' ' "hnR 4S 

Aufnahme der AmtsgeschlIfte durch die Palästinensische 
Behörde in diesen Gebieten, 

sowie im Bewt4ltsein dessen, daß die Vereinten Nationen 
als extraregionaler 'Thi1nebmer voll an den am Nahost-Frie
dellSpl'OZeß beteiligten multilateralen Arbeitsgruppen mitge
wirkt haben, 

feststellend, daß der GeneraIsekretlI den Sonderkoordinator 
. der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung aber die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstiltzung des Friedens im Nahen Osten am 1. Oktober 
1993 in Wasbington, 

1. bekr4ftlgt die Notwendigkeit, eine friedliebe, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der PaIIistinafrage des Kerns 
des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufObren; 

2. gibt ihrer voUen UnterstUtzung Ausdruck fiIr den in 
Madrid begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß 
und die Grundsatzerklllrung aber Regelungen bebeffend eine 
vor\liufige Selbstregierung sowie die darauffolgenden Durch
fllbrungsabkommen und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß 
dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerechten und 
dauerhaften Friedens im Naben Osten fllbren wird; 

3. fantert die fristgerechte und strikte Durchfllbrung der 
Vereinbarungen, welche die Parteien im Hinblick auf die 
Ausbandlung einer endgilltigen Regelung wzielt haben; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit 

a) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten 
. pall1stinensischen Gebiet; 

S. unterstreicht tlI4Penlem die Notwendigkeit der Lösnng 
des Problems der PaIästinafIUchtiinge in Obereinstinun.u mit 
ihrer Resolution 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrfJcklich, die Gewäh
rung von wirtschaftlicher und technischer Hilfe an das paIäati
nensische Volk in dieser kritischen Zeit zu bescblennigen; 

7. betunt, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
in dem derzeit vonstatten gebenden Friedensprozeß und bei der 
Verwirklichung der Grundsatzerklärung eine aktivere und 
umfassendere Rolle spielen; 

8. ersucht den Genetalsekretllr, die BemUbungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen 
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in der 
Region zu fiIrdern, und Sacbstandsberlchte aber den Fortgang 
dieser Angelegenheit vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

49/63. Aufnahme der Republik PaIau In die Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
29. November 1994, die Republik PaIau in die Vereinten 
Nationen aufmnehmenlO9, 

... Al49rrD.. 

nach Behond1ung des Aufnabmeantrags der Republik 
PalaullO

, 

beschließt, die Republik PaIau als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

89. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/64. Z,.sammenarbelt zwischen den Verebdm NatioDen 
lIJld der OrganIsatiOD der afrIkanIsehen EInheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behond1ung des Berichts des Generalsektetllrs vom 
7. Oktober 1994 aber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Binheit11l 

, 

unter Hinweis auf das Altkommen vom 15. November 1965 
aber die zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der nfrikanischen Binheit in der aktuaIi
sierijm, am 9. Oktober 1990 von den GenetaIsekretlI der 
beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ilber die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afriktmischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43/12 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45/13 vom 7. November 1990, 46/20 vom 26. Novem
ber 1991, 471148 vom 18. Dezember 1992 und 48/25 vom 
29. November 1993, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20, 471148 und 48/25 unter anderem dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen und den zustlIndigen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen eindringlich 
nahegelegt bat, die Grilndnng einer nfrikanischen Wtrtschafts
gemeinschnft zu unterstiltzen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, Beschlilssen und 
Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der afrika
nischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Thnis 
abgehaltenen sechzigsten mdentllchen ThgungI1 und die Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs dieser Organisation 
auf ihrer vom 13. bis 15. Juni 1994 in Thnis abgebnltenen 
dreißigsten mdentllchen ThgunglJ. verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erkillrung, die der Vertreter 
des amtierenden Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der nfrikanischen 
Einheit am 3. Oktober 1994 vor der Generalversamm1ung 
abgegeben hatlJ3

, 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afriktmischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt-

ll. Al49f679.S1199411315; _ 0jJU:UtI R«ord3 olIM &cur/ty CouncI/, 
Fony.n/nlh Year, Supplement Jor October. November and December 1994. 1»_ S/1994J13IS. 

nt Al49/490. 
'" SIebe Al49/313, ADhang n. 
11' Siebe 0jJU:UtI R«ord3 olIM C1enoml Assembly. Fony-nImh-" 

P1enmy Meeting •• IS. SIIzuJJg, und Konigemlum. 




